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Preisblatt 1 - Preise für Entnahme durch Kunden mit Lastgangzählung (GLP) 
 
Alle Preise zuzüglich Umsatzsteuer. Ab einer jährlichen Entnahme von mehr als 100.000 kWh ist ein 
Lastgangzähler erforderlich. 
 
Preise für Netznutzung (Jahresleistungspreissystem) 

Jahresbenutzungsdauer 
< 2.500 h/a 

Jahresbenutzungsdauer 
≥ 2.500 h/a 

 
 
Entnahmestelle Leistungspreis

€/kW pro Jahr 
Arbeitspreis 

ct/kWh 
Leistungspreis 
€/kW pro Jahr 

Arbeitspreis 
ct/kWh 

Hochspannungsnetz 3,79 1,15 30,70 0,08 
Umspannung HS/MS 4,54 1,50 40,21 0,04 
Mittelspannungsnetz 7,63 1,72 35,28 0,44 
Umspannung MS/NS 4,51 2,52 60,31 0,13 
Niederspannungsnetz 8,56 2,57 33,41 1,41 
Preise zuzüglich Entgelte für Messung und Abrechnung, Mehrkosten gemäß KWKG (Preisblatt 5) und Konzessionsabgabe 
(Preisblatt 3). 
 
Preise für Netznutzung (Monatsleistungspreissystem) 

Entnahmestelle Leistungspreis 
€/KW pro Monat 

Arbeitspreis 
ct/kWh 

Hochspannungsnetz 5,12 0,08 
Umspannung HS/MS 6,70 0,04 
Mittelspannungsnetz 5,88 0,44 
Umspannung MS/NS 10,05 0,13 
Niederspannungsnetz 5,57 1,41 
Preise zuzüglich monatsanteilige Entgelte für Messung und Abrechnung, Mehrkosten gemäß KWKG (Preisblatt 5) und Konzes-
sionsabgabe (Preisblatt 3). 
 
Für Kunden mit einer zeitlich begrenzten hohen Leistungsaufnahme wird alternativ zum Jahresleis-
tungspreissystem eine Abrechnung auf Basis von Monatsleistungspreisen angeboten. Ein Kunde mit 
einer entsprechenden Lastcharakteristik, der sich für den Wechsel in das Monatsleistungspreissystem 
entscheidet, meldet dies spätestens einen Monat vor Beginn eines neuen Abrechnungszeitraumes an. 
 
Preise für  
Messung, Messstellenbetrieb und Abrechnung von Kunden mit Lastgangzählung (GLP) 
Messspannungsebene Messung (Ablesung) 

in €/a 
Messstellenbetrieb 

in €/a * 
Abrechnung  

in €/a 
Hochspannung 408,00 1.584,00 216,00 
Mittelspannung  
(einschl. Umspannung HS/MS) 288,00 696,00 174,00 

Niederspannung  
(einschl. Umspannung MS/NS) 240,00 534,00 ** 174,00 

* Bei kundenseitig gestellter Telekommunikationseinrichtung reduziert sich der Preis um 408,00 €/a. 
** Bei kundenseitig gestelltem Stromwandlersatz reduziert sich der Preis um 28,00 €/a. 
 

 
Wählbare Zusatzmessdienstleistungen 
Summierung von Lastgängen pro reellem Zählpunkt 45,25 €/a 
 
Preise für Blindarbeit 
Cos phi < 0,9 induktiv 0,92 ct/kvarh pro Monat 
 
Preise für Verlust-Aufschlag 
Entnahmespannung Messspannung Verlust-Aufschlag in ct/kWh 
Hochspannung Mittelspannung 0,03 
Mittelspannung Niederspannung 0,05 
 
Bei Abweichung der Spannungsebenen der Entnahmestelle und der Messung sind die bei der dazwi-
schen liegenden Umspannung auftretenden Verluste zusätzlich zu berücksichtigen.
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Preisblatt 2 - Preise für Entnahme durch Kunden im Niederspannungsnetz oh-
ne Lastgangzählung (SLP) 
 
Alle Preise zuzüglich Umsatzsteuer. 
 
Preise für Netznutzung 
Entnahmestelle Arbeitspreis ct/kWh Grundpreis €/a 
Kunden im Niederspannungsnetz ohne Lastgang-
zählung 3,87 15,00 
Die Preise verstehen sich zuzüglich den Mehrkosten gemäß KWKG (Preisblatt 5) und der jeweiligen Konzessionsabgabe 
(Preisblatt 3). 
 
Preise für Netznutzung 
Entnahmestelle Arbeitspreis ct/kWh 
Unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen (Speicherheizung oder 
Wärmepumpenanlage) in Niederspannung 2,00 

 
Zur Anwendung kommen synthetische Standardlastprofile (SLP). Die Netzzugangsbedingungen für 
unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen sind zu beachten.  
 
 
Preise für  
Messung, Messstellenbetrieb und Abrechnung von Kunden ohne Lastgangzählung 
Zählertyp Messung (Ablesung) 

in €/a 
Messstellenbetrieb  

in €/a  
Abrechnung  

in €/a 
Eintarifzähler 3,50 9,00 6,70 
Zweitarifzähler 6,00 18,00 6,70 
Maximumzähler  15,00 42,00 6,70 
Wandler  28,00  
Tarifschaltgerät  15,00  
 
Maximumzähler (Ein- oder Zweitarifzähler) können auf Wunsch des Kunden oder Lieferanten zum 
Nachweis des verminderten Konzessionsabgabensatzes eingesetzt werden. 
 
 
Zusatzdienstleistungen –  
Preise für Entnahme durch Kunden ohne Lastgangzählung an 20-kV-
Übergabestationen oder an der Umspannung MS/NS 
 
Netznutzungsentgelt für Entnahme durch Kunden ohne Lastgangzäh-
lung über 20-kV-Anschluss mittels kundeneigener 20-kV-
Übergabestation 

Entgelt 

Netznutzungsentgelt (Arbeitspreis) für SLP-Kunden, mit Entnahmestelle 
direkt an einer kundeneigenen 20-kV-Station.1)

 
Grund- und Messpreis  sowie Konzessionsabgabe werden gemäß Preis-
blatt 2 und 3 verrechnet. 

2,99 ct/kWh 

 
 

Netznutzungsentgelt für Entnahme durch Kunden ohne Lastgangzäh-
lung mit direktem Anschluss an der Umspannung MS/NS Entgelt 

Netznutzungsentgelt (Arbeitspreis) für SLP-Kunden, die direkt an der Um-
spannung (BK8-05/165) angeschlossen sind.2)

 
Grund- und Messpreis sowie Konzessionsabgabe werden gemäß Preisblatt 
2 und 3 verrechnet. 

3,27 ct/kWh 

 
 
1) Zustimmung der Stadtwerke Karlsruhe Netze GmbH erforderlich. 
2) Festlegung im Netzanschluss-, Anschlussnutzungs- und Netznutzungsvertrag. 
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Preisblatt 3 – Konzessionsabgabe 
 
Alle Preise zuzüglich Umsatzsteuer. 
 
 
Konzessionsabgabensatz  
 Preis in ct/kWh 
Hochlastzeit 1,99 
Schwachlastzeit 1) 0,61 
verminderter Konzessionsabgabensatz 2) 0,11 
 
1) Voraussetzung für die Anwendung des Konzessionsabgabensatzes für Schwachlastzeit ist ein Zwei-

tarifzähler oder ein Zweitarif-Maximumzähler bzw. eine Lastgangzählung. Die Schwachlastzeit be-
trägt täglich 9 Stunden in der Zeit von 21:00 – 06:00 Uhr. 

 
 
2) Der verminderte Konzessionsabgabensatz gilt für Entnahmestellen, die an der Mittelspannung, 

Hochspannung oder der Umspannung HS/MS angeschlossen sind. Für Entnahmestellen, die in Nie-
derspannung aus der Umspannungsebene MS/NS oder aus der Niederspannungsebene versorgt 
werden, kommt der verminderte Konzessionsabgabensatz nach Konzessionsabgabenverordnung 
zur Anwendung wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 
- eine Jahresarbeit von mehr als 30.000 kWh und 
- eine gemessene Leistung von über 30 kW in mindestens zwei Monaten des Abrechnungsjah-

res. 
 
Dies ist messtechnisch durch eine Lastgangzählung oder bei Kunden ohne Lastgangzählung durch 
einen Maximumzähler (Eintarif- oder Zweitarifzähler) nachzuweisen. 
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Preisblatt 4 - Preise für die Bestellung von Netzreservekapazität für Kunden mit 
Eigenerzeugung 
 
Alle Preise zuzüglich Umsatzsteuer. 
 
 
 Inanspruchnahme Netzreservekapazität 

Entnahmestelle bis 200 h/a 
€/kW pro Jahr 

> 200 – 400 h/a 
€/kW pro Jahr 

> 400 – 600 h/a 
€/kW pro Jahr 

Hochspannungsnetz 9,49 11,38 13,28 
Umspannung HS/MS 11,47 13,77 16,06 
Mittelspannungsnetz 19,06 22,88 26,69 
Umspannung MS/NS 18,88 22,65 26,43 
Niederspannungsnetz 42,93 51,52 60,10 
 
 
Kunden mit Eigenerzeugung können für den Ausfall ihrer Eigenerzeugungsanlagen eine Netzreserve-
kapazität bestellen. Die Abrechnung der Inanspruchnahme von Netzreservekapazitäten erfolgt ent-
sprechend der im Kommentarband zur Umsetzung der Verbändevereinbarung (VVII+) getroffenen 
Festlegungen. Einzelheiten werden individuell geregelt.  
 
 
 
 
Zusatzdienstleistungen –  
Preise für die Bereitstellung von Reserveleistung an 20-kV-Reserve-
Übergabestellen1)  
 
Alle Preise zuzüglich Umsatzsteuer. 
 
Übergabe Reserve-Übergabe Entgelt Reserveleistung 

20-kV Anderer 20-kV-Ring 
Gleiches Umspannwerk 7,59 €/kWa 

20-kV Anderer 20-kV-Ring 
Anderes Umspannwerk 9,57 €/kWa 

20-kV Anderes Verteilnetz 19,06 €/kWa 

 
1) Reserveübergabestellen können nur im 20-kV-Netz in besonderen, begründeten Ausnahmefällen 
angeboten werden, sofern konventionelle, gesetzlich vorgeschriebene Notstromvorrichtungen tech-
nisch nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand realisierbar sind. 
 
Die für eine Reserve-Übergabe vorgehaltene Leistung im Verteilnetz wird gesondert berechnet. 
Dabei werden nur Betriebsmittel bzw. Spannungsebenen in Ansatz gebracht, die nicht bereits durch 
den Leistungsbezug über die für den Normalbetrieb vorgehaltene Übergabestelle in Anspruch ge-
nommen werden. Festlegungen sind im Netzanschluss- und Netznutzungsvertrag geregelt. 
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Preisblatt 5 - Belastung nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) 
 
Alle Preise zuzüglich Umsatzsteuer. 
 
Der Gesetzgeber hat mit dem KWKG vom 19. März 2002 die Förderung von Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen ab dem 01.04.2002 neu geregelt. 
 
 

Aufschlag nach KWKG je Abnahmestelle 

Für die ersten 100.000 kWh/a  0,231 ct/kWh 

Für jede weitere kWh/a 0,050 ct/kWh 

 
Unternehmen des produzierenden Gewerbes, deren Stromkosten im vo-
rangegangenen Kalenderjahr 4% des Umsatzes übersteigen sowie Un-
ternehmen des schienengebundenen Verkehrs und Eisenbahn-
infrastrukturunternehmen (Nachweis durch Wirtschaftsprüfer-Testat erfor-
derlich): 
 
Für jede weitere kWh/a 
 

 
 
 
 
 
 

0,025 ct/kWh 
 

 


